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BRIEF VON SEBASTIAN ZUBER AN ALTAMMANN KONRAD III . ZURLAUBEN,
ZUG

Seinen vertraulichen Brief , aus welchem man seine grosse Zunei¬

gung zum Wallis spüre , habe er empfangen . Die an den Landes¬

hauptmann und die Landräte übersandten Wünsche habe er weiter¬

geleitet . Diese würden sie ihrerseits erwiedern ; auch lasse man

ihm versichern , dass an der nächsten Landratssitzung die von

ihm begehrte Antwort über den luzernischen Abschied behandelt
werde.

Das Gerücht , dass der Landeshauptmann [Johann von Roten , von

Raron ] mit seiner Garde und den Zugeordneten in der "Meyerin"

[bischöfliches Schloss Majora in Sitten ] wohne , sich aus den
Einkünften des Bischofs erhalte und in christlicher und welt¬

licher Hinsicht in Unordnung lebe , stimme nur bedingt . Tatsäch¬

lich sei es seit altersher so gewesen , dass der reg . Bischof

den im Amt weilenden Landeshauptmann an seine Tafel bitte und

bei Landrat und Ratstagen auch noch zusätzlich dessen vier Die¬

nern Speise und Wohnung im Schlosse gewähre . Von daher stamme

auch die Bezeichnung Landeshauptmannsstübli.
Komme der Landeshauptmann aus den Zenden oder kehre er in sei¬

ne Wohnung zurück , so würden auch die Wirtshauskosten für Ross



und Mannschaft durch den Hofmeister oder Fiskal bezahlt.

Der jetzige Landeshauptmann aber wolle nicht - obwohl ihm dies
vom Landrat befohlen worden sei - mit dem Dekan zusammen¬

wohnen , sondern bloss die Mahlzeiten mit diesem gemeinsam ein¬
nehmen . So habe er denn seinen Wohnsitz in der Stadt und nicht
auf dem Schloss "Meyerin " . Gericht halte er oder sein Statthai
ter jedoch am gewohnten Ort.
Von den Neugläubigen seien noch etliche im Lande ; doch hätten
sich diese bereiterklärt , katholisch zu leben . Nach Ablegung
der Beichte und dem Empfang der Kommunion sei diesen von den
Kapuzinern ein Attest ausgestellt worden.
Dass man in Sitten in den Wirtshäusern an Freitagen und Samsta
gen öffentlich Fleisch esse , davon wisse er nichts . Doch werde
er veranlassen , dass darüber Kundschaft aufgenommen und die
Fehlbaren bestraft würden.

Original , mit Siegel
AH 17 , 254 - 257 - Blatt 254 , 256 V und 257 r  leer
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